
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.1993 
(GVBL. 1992 I S 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.1999 (GVBL 2000 I S. 2) hat die 
Gemeindevertretung am 17.10.2001  folgende

Artikelsatzung

beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Sportplatzanlagen der Gemeinde 
Niedernhausen sowie der Anlage I vom 23.02.1995

§ 1  Abs. 1(Geltungsbereich) erhält folgende Fassung:

Nachstehende Benutzungs- und Gebührenordnung gilt für folgende Sportplatzanlagen:
Sportplatz „Am Höllenberg“, Ortsteil Engenhahn
Sportplatz „Am Heideborn“, Ortsteil Niederseelbach

Diese Sportplatzanlagen umfassen Einrichtungen gemäß Anlage I.

Abs. 3 erhält folgende Fassung:

Die  Sportplatzanlage  „Im  Autal“  im  OT  Niedernhausen  unterliegt  nicht  der  Benutzungs-  und 
Gebührenordnung,  solange  der  Nutzungs-  und  Pflegevertrag  mit  dem  Sportverein  1913 
Niedernhausen e.V. besteht.

§ 3 (Antragsverfahren) Abs. 7 erhält folgende Fassung:

Ein Rücktritt ist für den Veranstalter bis 14 Tage vor dem Spiel möglich.
Bei Unterlassung dieser Anzeige wird von dem Veranstalter ein Betrag von 13,00 DM bzw. 6,60 € 
erhoben, ausgenommen sind witterungsbedingte Ausfälle.

§ 9 (Benutzungsgebühren) Abs. 3 erhält folgende Fassung.

Die Benutzungsgebühr beträgt  pro Tag (24 Stunden) 39,00 DM bzw.19,95 €. Für einen Zeitraum 
von 2 Stunden 19,00 DM bzw. 9,70 €, mindestens jedoch 13,00 DM bzw.  6,60 €.

Der Buchstabe a im § 1 Anlage I wird gestrichen, der Buchstabe b wird a und der Buchstabe 
c wird b. 



Artikel 2

Änderung der Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren in der Fassung des I. 
Nachtrages vom 19.9.2000

§ 3 Gebühren erhält folgende Fassung:

Die Parkgebühren werden mit Aufstellung des Parkscheinautomaten auf 0,25 € je angefangene 
halbe  Stunde  für  den  Bereich  der  Gemeinde  Niedernhausen  festgesetzt.  Die  Höchstparkzeit 
beträgt 2 Stunden.

Für die P+R-Anlage am Bahnhof sind Parkscheine zu erwerben und gut sichtbar im Fahrzeug 
auszulegen. An Gebühren werden ab dem 1.1.2002 hier fällig:

Tagesparkkarte     3,00 €
Wochenkarte     8,00 €
Monatsparkkarte   13,00 €
Jahresparkkarte 130,00 €

Artikel 3

Änderung  der  Satzung  über  die  Benutzungs-  und  Gebührenordnung  für  die 
Inanspruchnahme der „Notunterkunft Ulmenstr 73 a“ der Gemeinde Niedernhausen in der 
Fassung des II. Nachtrages vom 4.02.1999

Der § 7 Abs. 1  erhält folgende Fassung:

Die Benutzungsgebühr beträgt monatlich für die Wohnungen 1 und 2 (je 2 Räume, 24 m2)  je  275 
DM bzw. 140,60 € und für die Wohnungen 3 und 4 (je 2 Räume, 28 m2) je 310 DM bzw.158,50 €.

Artikel 4

Änderung  der Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Gemeinde Niedernhausen in 
der Fassung des I. Nachtrages vom 20.11.2000 und des II. Nachtrages vom 13.12.2000

§ 2 Abs. 1 a (Gebührenschuldner) erhält folgende Fassung:

Schuldner der Gebühren für Leistungen nach der Friedhofsordnung sind:

(a)  Bei  Erstbestattungen  die  Personen,  die  nach  dem  Hessischen  Friedhofs-  und 
Bestattungswesengesetz bei Verstorbenen die erforderliche Sorgemaßnahmen zum Schutze der 
Gesundheit und der Totenruhe zu veranlassen haben, Angehörige in diesem Sinne sind u.a. der 
Ehegatte, Verwandte ersten und zweiten Grades, Adoptiveltern und –kinder.

Lebte die oder  der Verstorbene im Zeitpunkt  ihres/seines Todes in einem Krankenhaus,  einer 
Pflege- oder Gefangenenanstalt,  einem Heim, einem Lager, einer Sammelunterkunft oder einer 
ähnlichen  Einrichtung,  so  ist  die  Direktorin  bzw.  Leiterin  oder  der  Direktor  bzw.  Leiter  des 
Krankenhauses, der Anstalt, des Heimes oder Lagers oder deren Beauftragte/r die verpflichtete 
Person im obigen Sinne, wenn Angehörige innerhalb der für die Bestattung bestehenden Zeit nicht 
aufzufinden sind.



Artikel 5
Inkrafttreten

Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung  in  Kraft.  Gleichzeitig  treten  die 
entsprechenden  Vorschriften  der  bezeichneten  Satzungen  in  ihrer  bisherigen  Fassung  außer 
Kraft.

Niedernhausen, den 29.10.2001

Der Gemeindevorstand 
der Gemeinde Niedernhausen

In Vertretung:

Ehrhart
I. Beigeordnete

In Kraft getreten am 10.11.2001


